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Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Machunze I Erben gedacht, sodaß es notwendig erscheint, eine 
und Genossen, betreffend Ergänzung des diesbezügliche KlarsteIlung durch den vorliegen
Bundesgesetzes vom 13. Juli 1962, BGBl. den Gesetzentwurf herbeizuführen. 
Nr. 177/1962 (Umsiedler- und Vertriebenen- Der Finanz- und Budgetausschuß hat den 

Entschädigungsgesetz - UVEG.) (152/A) Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 31. März 

Die Abgeodneten Mac h u n z e, Dr. Josef 1965 in Beratung gezogen. Zum Gegenstand 
G r u be r, Ha r wal i k, Josef S t ein e r (Salz- sprach der Abgeordnete Mac h u n z e. Dem 
burg) und Genossen, haben in der Sitzung des Initiativantrag schlossen sich im Ausschuß Ab
Nationalrates am 17. Feber 1965 den obgenann- geordneter Dr. Tu 11 für die Sozialistische Partei 
ten Initiativantrag eingebradlt. österreichs und Abgeordneter Dr. B r 0 e s i g k e 

für die Freiheitliche Partei österreichs als Antrag-
Nach dem bisherigen Wortlaut des UVEG. steIler an. 

wurde bei mehreren Erben von jedem der Erben 
eine gesonderte Anmeldung verlangt. Da über die Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
diesbezügliche Auslegung des UVEG. nicht Klar- einstimmig angenommen. 
heit bestand, wurde vielfach nur von ein e m Er- Der Finanz- und Budgetausschuß stellt daher 
ben eine ,Anmeldung eingebracht, sodaß nur den A n t rag, der Nationalrat wolle dem a n g e- . /. 
diesem Erben der auf ihn entfallende Teil der sc h los sen enG e set zen t w u r f die ver
Entschädigung gewährt worden ist. Nach der fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 
durch den Kreuznacher Vertrag geschaffenen 
Rechtslage war an eine Berücksichtigung aller Wien, am 31. März 1965 

Regensburger 
Berichterstatter 

Dr. Migsch 
Obmann 

). 
Bundesgesetz vom , mit 

dem das Bundesgesetz vom 13. Juli 1962, 
BGBl. Nr. 177/1962 (Umsiedler- und Ver
triebenen-Entschädigungsgesetz - UVEG.), 

ergänzt wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Artikel I 

(1) Sind mehrere in § 2 Abs. 1 UVEG. genannte 
Berechtigte hinsichtlidl eines Sachsmadens vor
handen und ist wenigstens von einem Beremtig
ten die Anmeldung fristgeremt bei einer Finanz
landesdirektion eingebracht worden, so sind die 
Ansprüme der bisher nimt aufgetretenen An
meldeberechtigten gemäß dieser Anmeldung ge
wahrt, wenn sie entweder vor dem 1. Jänner 1966 
gegenüber der Finanzlandesdirektion schriftlim 

im eigenen Namen auftreten oder ansonsten von 
sim aus eine nach § 3 Abs. 2 UVEG. zulässige 
Verzichts er klärung abgeben. 
- (2) Die Ansprüche eines Anmeldeberechtigten 
sind insoweit zu entschädigen, als nicht schon 
wegen einer Einigung oder auf Grund einer Ent
scheidung der Bundesentschädigungskommission 
Zahlung zugunsten eines anderen Berechtigten zu 
leisten ist. Eine dem Anmeldeberechtigten gegen
über ablehnende Entscheidung der Bundesent
schädigungskommission oder eine ablehnende Er
klärung der Finanzlandesdirektion steht der 
Berücksichtigung gemäß Abs. 1 nimt entgegen. 

Artikel II 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Finanzen betraut. 
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